
Anlage 5 
 

………………………………………………………………………………………………………………….….…. 
(Bezeichnung des besonderen staatlichen Prüfungsausschusses) 

 
 

Abschlusszeugnis  
 
Herr/Frau ………………………………………………………………………………………………………....... , 

(sämtliche Vornamen und Familienname) 
 
geboren am …………………………………. in …………………………………………………………………. , 
 
 
unterzog sich nach Besuch des einjährigen/zweijährigen1) Sozialpädagogischen Seminars im Schuljahr/ 
in den Schuljahren1) 20….…./…….... als Erzieherpraktikant/in einer staatlich genehmigten Fachakademie 
für Sozialpädagogik als anderer Bewerber nach Anlage 3 Nr. 10.2.1/10.1.101) der Schulordnung für die 
Fachakademien für Sozialpädagogik der staatlichen Abschlussprüfung in der Kinderpflege vor einem 
besonderen staatlichen Prüfungsausschuss. 
 
 
Die Leistungen in den einzelnen Fächern wurden wie folgt beurteilt: 

Pflichtfächer: 

Pädagogik und Psychologie  
Deutsch und Kommunikation  
Religionslehre und Religionspädagogik2)  
Sozialkunde und Berufskunde  
Rechtskunde  
Praxis- und Methodenlehre und Medienerziehung  
Sport- und Bewegungserziehung  
Werkerziehung und Gestaltung/Musik und Musikerziehung3)  
Ökologie und Gesundheit/Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Erziehung3) 

 

Sozialpädagogische Praxis  

Herr/Frau ………………………………… hat die staatliche Abschlussprüfung mit der Prüfungsgesamtnote 

 

 =  bestanden. 
 

………………………………………., den …………………….20…. 

 
                                                                                    Vorsitzender/Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
    

Siegel  ……………………………………………………………. 
 
 
Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend 
 
 

Prüfungsgesamtnote:  1,00-1,50 = sehr gut 
   1,51-2,50 = gut 
   2,51-3,50 = befriedigend 
   3,51-4,50 = ausreichend 

                                            
1) Unzutreffendes ist zu streichen. 
2) Im Fall von Ethikunterricht entsprechend § 50 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 11 BFSOHwKiSo. 
3) Nach Wahl des Teilnehmers. Unzutreffendes ist zu streichen. 
 


